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Statiſtiſche Na

eiſung über die Thätigkeit des biſchöflichen
Ehegerichtes zu Linz im Solarjahre 1863

Die geiſtlichen oder kirchlichen Ehegerichte judicia ecclesia-
Stica Cauns8Sa8 matrimoniales, in ſeit Jänner 1857
Thätigkeit Die hierüber den früheren Jahrgängen der Quar⸗—
talſchrift gelieferten ſtatiſtiſchen Nachweiſungen erhalten hiermit
ihre Fortſetzung

Der Gegenſtand ird leichteſten überblickt Ur eant
wortung der drei Fragen:

elche Re  0  e wurden i ahre 1863 hei dem biſchöf.
lichen Ehegerichte neu angebracht?

Rechtsſachen dieſem ahre mit inzurech—
der aus den früheren Jahren herübergekommenen IM

Ganzen anhängig?
Was iſt mit dieſen Rechtsſachen geſchehen?
Ad Im ahre 1863 wurden Re  achen neu a

bracht und zwar 35 Scheidungsſachen und Sponſalienklagen
Vergleichen Wir dieſe ahlen mit des vorangehenden

Jahres Im Ahre 1862 wurden neu angebracht Rechts⸗
ſachen nämlich Geſuche um Todeserklärung zum Behufe der
iederverehelichung des üherlehenden Gatten 32 Eheſcheidungs—
ſachen und Sponſalienklagen Es hat alſo IM ahre 1863 die
Zahl der Rechtsſachen überhaupt um und zwar die Scheidungs—
klagen um die Sponſalienklagen um zugenommen

Vinkularklagen Wegfall ommen Es wurde nämlich IM

ahre 1863 einne Verhandlung m Beziehung auf das Eheband
nicht anhängig, iſt auch aus den früheren Jahren ene derartige
Verhandlung nicht der Schwebe
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Was die m aAhre 1863 angebrachten Rechtsſachen

betrifft, vertheilen ſich dieſelben folgendermaßen auf die verſchiede⸗
nen Dekanate der Linzer Diözeſe:

Dekanat eibung Verlöbniß
Linz
Pabneukirchen
artberg
Freiſtadt
S Johann
Sarleinsbach ——  *
Wels
Atzbach
Gaſpoltshofen
Kallham
Peuerbach
ferding
Frankenmarkt
Schörfling
Gmunden
Thalheim
Spital
eyr
er
Schärding P
Andorf 10
ied
Altheim

Ranshofen
Pi  e  or
Oſtermiething

Iſt die Aufſtellung eine Unterſuchungs⸗Kommiſſärs bisher nicht nöthig
geworden.
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u  en bezeichneten Dekanaten kam bisher eine Vinkular—
oder Scheidungsklage ni in Verhandlung, aher noch keine
Aufſtellung eines Unterſuchungs-Kommiſſärs nöthig geworden iſt
leſe Nöthigung wird aber hei dem Dekanate Weyer eintreten,
ſobald die gegen Ende des vorigen Jahres anhängig gewordenen
wei Scheidungsſachen zur Verhandlung kommen. Die Spon⸗
ſalienklagen werden großentheils Im Wege der betreffenden Pfarr⸗
amter verhandelt.

Die Gründe, aus welchen die Scheidung verlangt wurde,
ſind mit den in früheren Jahren vorgebrachten gleich, meiſtens
Kränkungen, dann Mißhandlungen, öf Schaden oder Gefahr
für die Vermögensrechte, endlich Ehebruch in drei allen, welcher

Scheidungsgrund ſeit dem Jahre 1862, in welchem vier
Fälle vorkommen, abnimmt.

Ad ＋. Zu den m 0  re 1863 nell eingebrachten Ehe⸗
ſcheidungsſachen kommen aus den früheren ahren noch Fälle
herüber, daß nun im Ganzen Scheidungsſachen vorlagen,
nebſt den ereits erwähnten Sponſalienklagen.

AGd Was die Eheſcheidungsklagen betrifft, wurde die
Scheidung nicht bewilligt in ällen, bewilligt ebenfalls mn

allen; in Fällen an eine ausdrückliche Verſöhnung ſtatt,
CA desertae waren 6, er ſich 15 Ausſöhnungsfälle her—
ausſtellen; durch den Tod von Parteien erledigten ſich Klagen;

Jänner 1864 befinden ſich daher 21 Scheidungsſachen V.
der Schwebe. Eigentlich anhä in aber nur 13 Scheidungs—
klagen; Fälle ſind noch nich zur Verhandlung geeignet, theils
weil die Klagen wo eingereicht, aber — pfarrlichen Ausſöh—
nungsverſuche noch ni vorgenommen wurden, oder umgekehrt
die Ausſöhnungsverſuche wo ſtattfanden und die age ange—
meldet, aber noch nicht verhandlungsfähig iſt Gerade in dieſen
en zeigt ſich die Wichtigkeit der vorgeſchriebenen pfarrlichen
Aus ſöhnungsverſuche. Es liegt in der Natur des Menſchen, daß
er das Hinderniß, welches der Ausführung des gefaßten Vor—

entgegenſteht, zu umgehen ſucht an Gatten verſuchen
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es aher, ob ſie dieſen Ausſöhnungsverſuchen entgehen können,
indem ſie vorerſt ihre age einreichen. leſe Scheu vor den
erwähnten Verſuchen iſt gon Gutes, weil ſie leichtſinnige
Kläger zurückzuhalten geeignet iſt Die Erhaltung der ehelichen
Lebensgemeinſchaft muß nan auf alle Weiſe anſtreben; die Schei
dung iſt immer ein ebel, venn auch manchmal das kleinere Uebel

Aber auch dann, wenn die pfarrlichen Ausſöhnungsver—
ſuche vorgenommen wurden, und 3²  ber die Fruchtloſigkeit derſelben

das biſchöfliche Ehegericht er! worden iſt, auch dann
noch in ſie nicht immer fruchtlos. Denn die Erfahrung ehrt,
daß manche Kläger, welchen edeute wurde, ſie können nun ihre
Klage bei dem Ehegerichte anbringen, dieſes doch nicht thun;
ſolche Fälle kommen oft vor Jedenfalls aben die drei arr⸗
lichen Ausſöhnungsverſuche das Gute, daß ſie die Scheidungs⸗
willigen zum rnſten Nachdenken Über ihr orhaben veranlaſſen,
und ihnen zeigen, die Sache gehe doch nicht gar ſo leicht

Was endlich die eingebrachten Sponſalienklagen betrifft,
wurde in Fällen entſchieden, es ſei kein Verlöbniß, mithin
auch kein Anſpruch auf Entſchädigung vorhanden; in en
anden die Klägerinnen von der weiteren Verhandlung ab, ſobald
ſie erkannten, daß ſie der ihnen obliegenden Beweispflicht nicht
entſprechen können; emn Geſuch lautete auf Aufhebung des Ehe
verloͤbniſſes oder iſpen von Erfüllung desſelben, welchem jedoch
nich willfahrt werden konnte, weil eS von Erfüllung einer Ver—
tragspflicht keine Diſpens gibt, und eine Pflicht auch nicht
zum Nachtheile eines Dritten gegen deſſen Willen aufgehoben
werden ann. Eine Sponſalienklage iſt noch anhängig.

Es in alſo am Jänner 1864 ſchwebend 21 Scheidungs—
und Sponſalienſache.

Dir leder.


